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Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Lugkteichgebiet“ 

Vom 13. Februar 2008 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I S. 350) verord
net der Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Ver
braucherschutz: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Elbe-Elster 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Lugkteichgebiet“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 328 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Sonnewalde Brenitz 1, 2 und 7; 
Sonnewalde Kleinkrausnik 3; 
Sonnewalde Zeckerin 1 und 4. 

Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des Natur
schutzgebietes ist dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügt. 
Darüber hinaus ist dieser Verordnung zur Orientierung über die 
betroffenen Grundstücke eine Flurstücksliste als Anlage 2 bei
gefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in den in Anlage 3 
dieser Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener 
roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand die
ser Linie. Die in Anlage 3 Nr. 1 aufgeführte topografische Kar
te im Maßstab 1 : 10 000 ermöglicht die Verortung im Gelände. 
Maßgeblich für den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den 
in Anlage 3 Nr. 2 mit den laufenden Nummern 1 bis 6 aufge
führten Liegenschaftskarten. 

(3) Innerhalb des Naturschutzgebietes ist eine Zone 1 mit zu
sätzlichen Beschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung 
festgesetzt. Die Zone 1 umfasst 11 Hektar und liegt in der Flur 4 
der Gemarkung Zeckerin. Die Grenze der Zone 1 ist in der in 
Anlage 3 Nr. 1 genannten topografischen Karte sowie in der in 
Anlage 3 Nr. 2 genannten Liegenschaftskarte mit der laufenden 
Nummer 6 mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet. Als 
Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich für den 
Grenzverlauf ist die Einzeichnung in der Liegenschaftskarte. 

(4) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbrau
cherschutz des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbe

hörde, in Potsdam sowie beim Landkreis Elbe-Elster, untere 
Naturschutzbehörde, von jedermann während der Dienstzeiten 
kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das eine Teichland
schaft, Kleinmoorbereiche, Feuchtgrünland und naturnahe Wald
gebiete umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Le
bensräume wild lebender Pflanzengesellschaften, insbeson
dere von naturnahem Feuchtgrünland, Mooren, Gewässern 
und ihren Verlandungsbereichen sowie naturnahen Wald
gesellschaften einschließlich ihrer Alteichenbestände; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter im Sinne von § 10 Abs. 2 
Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz
te Arten, insbesondere Keulen-Bärlapp (Lycopodium cla
vatum), Schlangenwurz (Calla palustris), Wasserfeder (Hot
tonia palustris), Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris) und 
Königsfarn (Osmunda regalis); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum sowie potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
der Säugetiere, Vögel, Amphibien und Fische, darunter im 
Sinne von § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders und streng geschützte Arten, ins
besondere Fledermäuse (Chiroptera), Fischadler (Pandion 
haliaetus), Seeadler (Haliaeetus albicilla), Baumfalke (Fal
co subbuteo), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Rohrweihe 
(Circus aeruginosus), Rohrdommel (Botaurus stellaris), 
Singschwan (Cygnus cygnus), Rothalstaucher (Podiceps 
grisegena), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), 
Teichralle (Gallinula chloropus), Kiebitz (Vanellus vanel
lus), Laubfrosch (Hyla arborea) und Moderlieschen (Leu
caspius delineatus); 

4.	 die Erhaltung der Vielfalt, besonderen Eigenart und her
vorragenden Schönheit eines Landschaftsausschnittes im 
Sonnewalder Becken, das durch den mosaikartigen Wech
sel unterschiedlicher Waldgesellschaften, Grünland, Moor-
und Gewässerbereiche geprägt ist; 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Bestandteil des regionalen Biotopverbundes zwi
schen dem Niederlausitzer Landrücken und dem Kirch
hain-Finsterwalder Becken. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick
lung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Lugk
teichgebiet“ (§ 2a Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes) mit seinen Vorkommen von 

1. 	 mesotrophen stehenden Gewässern mit Vegetation der Lit
torelletea uniflorae oder Isoeto-Nanojuncetea, Flüssen der 
planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncu
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lion fluitantis und des Callitricho-Batrachion, Feuchten 
Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 
Stufe, Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion), subatlanti
schen oder mitteleuropäischen Stieleichenwäldern oder 
Hainbuchenwäldern (Carpinion betuli [Stellario-Carpine
tum]) und alten bodensauren Eichenwäldern auf Sand
ebenen mit Quercus robur (Stieleiche) als Biotope von ge
meinschaftlichem Interesse („natürliche Lebensraumtypen“ 
im Sinne des Anhangs I der Richtlinie 92/43/EWG); 

2.	 Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern (Alnion 
glutinoso-incanae) als prioritäre Biotope („prioritäte Le
bensraumtypen“ im Sinne des Anhangs I der Richtli
nie 92/43/EWG); 

3.	 Mopsfledermaus (Barbastella barbastella), Fischotter (Lutra 
lutra), Kamm-Molch (Triturus cristatus), Schlammpeitzger 
(Misgurnus fossilis) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) als 
Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse (im Sinne des 
Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG) einschließlich ihrer 
für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwin
terung wichtigen Lebensräume; 

4.	 Eremit (Osmoderma eremita) als prioritäre Tierart von ge
meinschaftlichem Interesse (im Sinne des Anhangs II der 
Richtlinie 92/43/EWG) einschließlich ihrer für Fortpflan
zung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung wichti
gen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder solche Anla
gen zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; ausgenommen 
ist das Schlittschuhlaufen auf dem Lugkteich; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Kraftfahr
zeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden oder zu tauchen; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang 
hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem 
Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Was
serhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel Ab
wasser, Klärschlamm, Bioabfälle) zum Zwecke der Dün
gung sowie Abwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, auf-
oder auszubringen oder einzuleiten; 

18. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder zu 
entsorgen; 

19. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen, 
nachzusäen oder neu anzusäen. 
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§ 5 e) das Befahren des Waldes nur auf Waldwegen und 
Zulässige Handlungen Rückegassen erfolgt, 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben:	 f) § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt; 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz- 3. die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen der gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
guten fachlichen Praxis entsprechende landwirtschaftliche Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten fischereiwirtschaftliche Flächennutzung einschließlich der 
Flächen mit der Maßgabe, dass Teichwirtschaft in der bisherigen Art und im bisherigen 

Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die chen mit der Maßgabe, dass Fanggeräte und Fangmittel so 

jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge- einzusetzen oder auszustatten sind, dass ein Einschwim
mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren je men und eine Gefährdung von Fischottern weitgehend aus-
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, die geschlossen ist; 
dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Groß
vieheinheiten (GVE) entspricht, ohne chemisch-syn- 4. im Bereich der fischereilich genutzten Teiche kann die zu
thetische Stickstoffdüngemittel und Sekundärrohstoff- ständige Naturschutzbehörde Maßnahmen zur Vergrämung 
düngemittel wie zum Beispiel Abwasser, Klärschlamm und Tötung von Kormoranen genehmigen, sofern hierfür 
und Bioabfälle einzusetzen, die erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmi

gung oder Befreiung vorliegt. Die Genehmigung kann mit 
b) in der Zone 1 darüber hinaus der Einsatz von Gülle un- Auflagen versehen werden, sie ist zu erteilen, wenn der 

zulässig ist, Schutzzweck von der Maßnahme nicht wesentlich beein
trächtigt wird;


c) bei Beweidung – mit Ausnahme von Hutenutzung –

Gehölze und Gewässerufer auszuzäunen sind, 5. für den Bereich der Jagd:


d)	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 und 24 gilt; bei Wild- a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz- dass 
behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig. 

aa) die Jagd auf Wasservögel verboten ist, 
Die Maßgaben der Buchstaben a, b und d gelten nicht für 
das Flurstück 53, Flur 1 der Gemarkung Brenitz. Diese Flä- bb) die Fallenjagd mit Lebendfallen erfolgt und bis zu 
che ist in der in Anlage 3 Nr. 1 genannten topografischen einem Abstand von 300 Metern zu den Gewässer-
Karte gekennzeichnet; ufern verboten ist, 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz- cc) keine Baujagd in einem Abstand von 100 Metern 
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst- zu den Gewässerufern vorgenommen wird, 
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass b) die Anlage von Kirrungen und die Errichtung jagd

licher Einrichtungen zur Ansitzjagd außerhalb gesetz-
a)	 in den Auenwäldern mit Schwarz-Erle und Gemeiner lich geschützter Biotope. 

Esche eine Nutzung ausschließlich einzelstammweise, 
im sonstigen Laubwald eine Nutzung einzelstamm- Im Übrigen bleiben Ablenkfütterungen sowie die Anlage 
oder truppweise und in Kiefernforsten eine Nutzung von Ansaatwildwiesen und Wildäckern verboten; 
einzelstamm- bis horstweise erfolgt, 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge-
b)	 nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation einge- setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 

bracht werden dürfen, wobei nur heimische Baumarten Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie die ord
unter Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden nungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehen
sind. Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Haupt- der Anlagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Na-
baumart eingesetzt werden, turschutzbehörde; 

c) Bäume mit Horsten oder Höhlen nicht gefällt werden, 7.	 die im Sinne des § 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge

d)	 je Hektar mindestens fünf Stück stehendes Totholz mäße Unterhaltung der Gewässer, die den in § 3 aufgeführ
(mehr als 35 Zentimeter Durchmesser in 1,30 Meter ten Schutzgütern nicht entgegensteht; 
Höhe über dem Stammfuß) nicht gefällt werden und 
liegendes Totholz (ganze Bäume mit Durchmesser über 8. der Betrieb von Anlagen für die öffentliche Wasserversor
65 Zentimeter am stärksten Ende) im Bestand ver- gung, von Abwasseranlagen, von Messanlagen (Pegel-, Ab
bleibt, fluss- und andere Messstellen) und sonstiger wasserwirt
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schaftlicher Anlagen in der bisherigen Art und im bisheri
gen Umfang. Die ordnungsgemäße Unterhaltung dieser 
Anlagen bleibt im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde zulässig; das Einvernehmen kann durch Ab
stimmung eines Unterhaltungsplans hergestellt werden; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen Flä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde zugelassen oder angeord
net worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder Beschilde
rungen, soweit sie auf den Schutzzweck des Gebietes hin
weisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, Orts- oder 
Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warntafeln die
nen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen; 

13. das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Wildfrüch
ten nach dem 31. August eines jeden Jahres; 

14. die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung auf Grund 
behördlicher Einzelfallentscheidungen rechtmäßig ausge
übten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und 


Wiederherstellungsmaßnahmen


Folgende Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaß
nahmen werden als Zielvorgabe benannt: 

1.	 Kiefernforste sollen in Laubmischwälder umgebaut wer
den. Standort- und gebietsfremde Baumarten und Gehölze 
sollen mittel- bis langfristig entfernt werden; 

2.	 der Bestand von Schalenwild soll so niedrig gehalten wer
den, dass eine Naturverjüngung ermöglicht wird; 

3.	 der Lugkteich soll durch extensive Nutzung in seiner Bio
topfunktion nachhaltig gesichert werden; 

4.	 zur Sicherung der Kleinmoorbereiche, des Feuchtgrünlan
des sollen Maßnahmen zur Wiederherstellung standortge
rechter Wasserverhältnisse, wie beispielsweise Wiederver
nässungen in geeigneten Bereichen, erfolgen. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 und den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geld
buße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzausweisungen im Bereich des in § 2 
genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und §§ 37 bis 43a des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) unberührt. 
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§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten schriftlich unter Angabe der verletzten Rechtsvor
schrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, gegenüber dem Ministerium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz geltend gemacht werden. Das 
Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
Inkrafttreten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und d dieser Verordnung tritt 
am 1. Juli 2008 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 13. Februar 2008 

Der Minister für Ländliche Entwicklung,

Umwelt und Verbraucherschutz


Dr. Dietmar Woidke 
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Anlage 2 
(zu § 2 Abs. 1) 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lugkteichgebiet“ 

Landkreis Elbe-Elster; Gemeinde Sonnewalde: 

Gemarkung: Flur: Flurstück: 

Brenitz 1 32 bis 34, 36 bis 38, 40 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Grabens, der östlich an die 
Flurstücke 34, 36 bis 38 angrenzt), 48, 49, 50 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Gra
bens, der an die Flurstücke 120 bis 125, 127, 128 und 53 angrenzt), 51 bis 53, 55, 56, 59 bis 62, 
109, 120 bis 130; 

Brenitz 2 166 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Weges, der nördlich an den im Schutzgebiet lie
genden Teil des Flurstücks 171 angrenzt), 167 bis 170, 171 anteilig (nur Grünland), 172 antei
lig (nur Grünland), 173 anteilig (nur Grünland), 174 anteilig (nur Grünland), 177 anteilig (nur 
Grünland), 178 anteilig (nur Grünland), 182 anteilig (nur Grünland), 183 anteilig (im Schutz
gebiet liegt der Teil des Grabens, der südlich an den im Schutzgebiet liegenden Teil des Flur
stücks 182 angrenzt), 371; 

Brenitz 7 40 bis 46, 47/1, 47/2, 48 bis 63, 65 bis 69, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121; 

Kleinkrausnik 3 29, 31, 41 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Grabens, der an die Flurstücke 52 und 53 
sowie 224, 226 bis 231, 234 und 235 angrenzt), 42, 43, 44 anteilig (im Schutzgebiet liegt der 
Teil des Grabens zwischen den Flurstücken 43, 45, 47 sowie östlich der Flurstücke 43 und 45), 
45 bis 47, 52, 53, 216 bis 218, 221 bis 227, 228 anteilig (nur Holzung und Graben), 229, 230 
anteilig (nur Holzung und Graben), 231, 234, 235; 

Zeckerin 1 1 anteilig (nur Holzung und Grünland), 2, 3 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Flur
stücks, der östlich an den im Schutzgebiet liegenden Teil des Flurstücks 1 angrenzt), 6/1, 6/2, 
7 bis 9, 15, 16 anteilig (nur Holzung), 18 bis 21, 22 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des 
Flurstücks, der nördlich an das Flurstück 23 angrenzt), 23 bis 25, 75 anteilig (nur Grünland), 
141 bis 160, 161 anteilig (im Schutzgebiet liegen die Teile des Flurstücks, die westlich und öst
lich an die Gleisanlagen angrenzen), 162 bis 171, 173 anteilig (nur Schutzstreifen der Gleisan
lagen), 174 anteilig (nur Schutzstreifen der Gleisanlage), 175 anteilig (nur Schutzstreifen der 
Gleisanlage), 176 anteilig (nur Schutzstreifen der Gleisanlage), 177 anteilig (nur Schutzstrei
fen der Gleisanlage), 178 anteilig (im Schutzgebiet liegen die Teile des Flurstücks, die westlich 
und östlich an die Gleisanlagen angrenzen), 179 anteilig (nur Schutzstreifen der Gleisanlage), 
182 bis 187, 300, 301 anteilig (im Schutzgebiet liegt nur der Teil angrenzend an die Flurstücke 
18 bis 20), 313 bis 316; 

Zeckerin 4 50 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Weges, der nördlich an die Flurstücke 58 bis 90 
angrenzt), 58 bis 90, 91/2 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Grabens, der südlich an 
die Flurstücke 58 bis 90 angrenzt), 92 anteilig (im Schutzgebiet liegt der Teil des Flurstücks, 
der nicht östlich an die Flurstücke 105 und 106 angrenzt), 107, 142 anteilig (im Schutzgebiet 
liegt der Teil des Grabens, der östlich an das Flurstück 667 angrenzt), 667, 668. 

Die Zone 1 besteht aus den Flurstücken 59 bis 90 in der Gemeinde Sonnewalde, Gemarkung Zeckerin, Flur 4. 
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Anlage 3 
(zu § 2 Abs. 2) 

1. Topografische Karte Maßstab 1 : 10 000 

Titel: Topografische Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lugkteichgebiet“ 

Blatt Unterzeichnung 

1 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz (MLUV), am 24. Januar 2008 

2. Liegenschaftskarten 

Titel: Liegenschaftskarte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lugkteichgebiet“ 

Blatt Gemarkung Flur Maßstab Unterzeichnung 

1 Brenitz 1 1 : 3 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, 
am 24. Januar 2008 

2 Brenitz 2 1 : 3 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, 
am 24. Januar 2008 

3 Brenitz 7 1 : 3 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, 
am 24. Januar 2008 

4 Kleinkrausnik 3 1 : 3 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, 
am 24. Januar 2008 

5 Zeckerin 1 1 : 3 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, 
am 24. Januar 2008 

6 Zeckerin 4 1 : 3 000 unterzeichnet von der Siegelverwahrerin, Siegelnummer 7 des MLUV, 
am 24. Januar 2008 
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Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten 
auf dem Gebiet des Immissionsschutzes 

(Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung – 
ImSchZV) 

Vom 31. März 2008 

Auf Grund 

1.	 des § 9 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 2 und § 16 
Abs. 2 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2004 (GVBl. I 
S. 186), 

2.	 des § 23 Abs. 2 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Septem
ber 2002 (BGBl. I S. 3830), 

3.	 des § 47 Abs. 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 
Verbindung mit § 9 Abs. 1 des Landesorganisationsgesetzes, 

4.	 des § 4 Abs. 3 des Landesimmissionsschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1999 (GVBl. I 
S. 386) und 

5.	 des § 36 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Febru
ar 1987 (BGBl. I S. 602) 

verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsatzzuständigkeit des Landesumweltamtes 


Brandenburg


(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben des Immissionsschutzes, 
insbesondere nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften sowie solcher immissionsschutz
rechtlicher Aufgaben, die sich unmittelbar aus dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaft ergeben, obliegt dem Landesum
weltamt Brandenburg, soweit diese Verordnung nichts anderes 
bestimmt. Das Landesumweltamt Brandenburg ist die nach Lan
desrecht zuständige Behörde im Sinne des Treibhausgas-Emis
sionshandelsgesetzes, des Umwelthaftungsgesetzes und des 
Gesetzes zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreiset
zungs- und -verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 bezüglich 
immissionsschutzrechtlicher Belange sowie der jeweils dazu 
ergangenen bundes- oder EG-rechtlichen Vorschriften. 

(2) In Anlagen und Betrieben, einschließlich Betriebsbereichen 
nach § 3 Abs. 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die 
der Bergaufsicht unterliegen, werden die Aufgaben des Absat
zes 1 Satz 1 sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
Umwelthaftungsgesetz von dem Landesamt für Bergbau, Geo
logie und Rohstoffe des Landes Brandenburg als Bergbehörde 
wahrgenommen. Handelt es sich dabei um Entscheidungen 

nach den §§ 4, 6, 8, 8a, 9 oder § 16 des Bundes-Immissions
schutzgesetzes ist das Einvernehmen mit dem Landesumwelt
amt Brandenburg herzustellen. Das zu erteilende Einverneh
men bezieht sich auf die immissionsschutzrechtliche Beurtei
lung des Antrages (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 des Bundes-Immissions
schutzgesetzes) und betrifft insbesondere die Einhaltung der 
Grundpflichten nach § 5 des Bundes-Immissionsschutzgeset
zes sowie die Durchführungsbestimmungen und untergesetz
lichen Regelungen. Das Einvernehmen ist auch herzustellen 
bei der Festsetzung der zu verwendenden Formulare und bei 
der Zulassung von Abweichungen nach § 3 Abs. 3 Satz 2 und 3 
sowie bei der Befreiung nach § 6 der Verordnung über Emis
sionserklärungen (11. BImSchV). 

(3) Das Landesumweltamt Brandenburg ist ferner zuständige 
Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen nach § 13 Abs. 2, 
die Entgegennahme der zusammengestellten Messübersichten 
nach § 16 Satz 2 und § 17 Abs. 3 sowie für die Bekanntgabe 
von Stellen nach § 17a Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über klei
ne und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV). 

(4) Die Aufgaben nach § 47c Abs. 1 bis 4 des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes (Lärmkarten) werden im Benehmen mit 
dem für Immissionsschutz und mit dem für Verkehr zuständi
gen Mitglied der Landesregierung sowie mit den betroffenen 
Gemeinden wahrgenommen. Bezüglich der Aufgaben nach § 47c 
Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 47e Abs. 2 des Bundes-Im
missionsschutzgesetzes sind dem für Immissionsschutz zustän
digen Mitglied der Landesregierung die erforderlichen Daten 
aufbereitet zu übermitteln. 

§ 2 
Übertragung von Ermächtigungen 

zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 
nach § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei
ten wird für Ordnungswidrigkeiten nach dem Landesimmissi
onsschutzgesetz oder auf dessen Grundlage ergangener Rechts
verordnungen auf das für den Immissionsschutz zuständige 
Mitglied der Landesregierung übertragen. 

(2) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 
§ 23 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird 
auf das für Immissionsschutz zuständige Mitglied der Landes
regierung übertragen. 

(3) Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach 
§ 47 Abs. 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird auf 
das für Immissionsschutz zuständige Mitglied der Landesre
gierung übertragen. 

(4) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 
§ 4 Abs. 1 und 2 des Landesimmissionsschutzgesetzes wird auf 
das für Immissionsschutz zuständige Mitglied der Landesre
gierung übertragen; die Verordnung ist im Einvernehmen mit 
dem für Arbeitsschutz oder Wirtschaft zuständigen Mitglied 
der Landesregierung zu erlassen, soweit deren jeweilige Belan
ge berührt sind. 
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§ 3 Reaktorsicherheit, in denen die Immissionsgrenzwerte ein-
Zuständigkeit des für Immissionsschutz gehalten werden oder dies wegen bestimmter schwer be

zuständigen Mitgliedes der Landesregierung einflussbarer Umstände nicht möglich ist, nach § 11 Abs. 5 
bis 8 der Verordnung über Immissionswerte für Schadstof

(1) Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und fe in der Luft (22. BImSchV), 
Verbraucherschutz ist die zuständige oberste Landesbehörde und 12. die Berichterstattung an das Bundesministerium für Um-
die zuständige oberste Immissionsschutzbehörde des Landes welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Weiterleitung 
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der auf an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. § 13 der Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe 

in der Luft (22. BImSchV), 
(2) Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 13. die Festlegung von Ballungsräumen und Bestimmung von 
Verbraucherschutz ist zuständig für	 Gebieten nach § 3 sowie für die Berichtspflichten nach § 6 

der Verordnung zur Verminderung von Sommersmog, Ver
1. 	 die Festlegung von Untersuchungsgebieten durch Rechts- sauerung und Nährstoffeinträgen (33. BImSchV). 

verordnung nach § 44 Abs. 2 des Bundes-Immissions
schutzgesetzes, 

2. 	die Aufstellung und Veröffentlichung von Luftreinhalte- § 4 
und Aktionsplänen nach § 47 Abs. 1 bis 3 und 5a des Bun- Zuständigkeit der Enteignungsbehörde 
des-Immissionsschutzgesetzes, 

3.	 die Mitteilungen nach § 47e Abs. 2 des Bundes-Immis- Die Enteignungsbehörde ist zuständig für die Festsetzung der 
sionsschutzgesetzes, Entschädigung nach § 42 Abs. 3 des Bundes-Immissions

4.	 die Bewilligung von Ausnahmen nach § 4 Abs. 1 der Ver- schutzgesetzes. 
ordnung über den Schwefelgehalt bestimmter flüssiger Kraft-
oder Brennstoffe (3. BImSchV), 

5.	 die Vorlage einer jährlichen Übersicht beim Bundesminis- § 5 
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Zuständigkeit des Landesamtes für Arbeitsschutz 
über die durchgeführten Kontrollen nach § 5 Abs. 4 der 
Verordnung über den Schwefelgehalt bestimmter flüssiger Das Landesamt für Arbeitsschutz ist zuständig für 
Kraft- oder Brennstoffe (3. BImSchV), 

6.	 die Entgegennahme und Weiterleitung des Verzeichnisses 1. die Aufgaben nach den §§ 8 bis 11 der Verordnung zur Be-
und der Mitteilung an das Bundesministerium für Umwelt, grenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbin-
Naturschutz und Reaktorsicherheit nach § 14 Abs. 1 der dungen beim Umfüllen und Lagern von Ottokraftstoffen 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV), (20. BImSchV), soweit die Anlagen und Betriebe nicht der 

7.	 die Entgegennahme des Landesberichts nach § 14 Abs. 2 Bergaufsicht unterliegen, 
der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) und die Weiterlei- 2. die Aufgaben nach § 3 Abs. 2 und den §§ 5 bis 6 der Ver
tung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz ordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoff-Emissio
und Reaktorsicherheit für die Europäische Kommission, nen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen (21. BImSchV), 

8.	 die Entgegennahme der Kopie der Mitteilung nach § 19 soweit die Anlagen und Betriebe nicht der Bergaufsicht 
Abs. 2, des Ergebnisses der Analyse nach § 19 Abs. 3 Nr. 1 unterliegen, 
und der Empfehlungen nach § 19 Abs. 3 Nr. 3 der Störfall- 3. die Zulassung von Ausnahmen nach § 7 der Verordnung 
Verordnung und Weiterleitung an das Bundesministerium zur Begrenzung der Kohlenwasserstoff-Emissionen bei der 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach § 19 Betankung von Kraftfahrzeugen (21. BImSchV) im Einver-
Abs. 4 und 5 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV), nehmen mit dem Landesumweltamt Brandenburg oder bei 

9.	 die Zulassung von Ausnahmen nach § 3 Abs. 1 und 2 der Betrieben, die der Bergaufsicht unterliegen, dem Landes-
Verordnung über Chlor- und Bromverbindungen als Kraft- amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, 
stoffzusatz (19. BImSchV), 4. die Aufgaben nach den §§ 4 bis 6 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 

10. die Mitteilung an das Bundesministerium für Umwelt, Na-	 und 1a der Geräte- und Maschinen-Lärmschutzverordnung 
turschutz und Reaktorsicherheit über die für die Aus- (32. BImSchV). 
gangsbeurteilung verwendeten Methoden und Verfahren nach 
§ 8 Satz 3 der Verordnung über Immissionswerte für Schad
stoffe in der Luft (22. BImSchV), § 6 

11. die Festlegung der Ballungsräume und Gebiete nach § 9	 Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden 
Abs. 2 und 3, die Aufstellung einer Liste derjenigen Ge
biete und Ballungsräume, in denen die Werte eines oder Die örtlichen Ordnungsbehörden sind zuständig 
mehrerer Schadstoffe die Summe von Immissionsgrenz
wert und Toleranzmarge überschreiten und die Aufstellung 1. nach § 52 Abs. 1 und 6 des Bundes-Immissionsschutzge
einer Liste, bei denen die Werte eines oder mehrerer setzes für die Überwachung der auf Grund des § 38 Abs. 2 
Schadstoffe zwischen dem Immissionsgrenzwert und der oder des § 39 erlassenen Rechtsverordnungen und im Zu-
Toleranzmarge liegen, nach § 11 Abs. 1 und 2 sowie für die sammenhang damit für die Wahrnehmung der Befugnisse 
Benennung der betreffenden Gebiete oder Ballungsräume aus § 52 Abs. 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, so-
an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und weit es sich nicht um Verkehrsüberwachung handelt, 
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2.	 für den Vollzug der Verordnung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen (1. BImSchV), sofern dort keine andere 
Regelung enthalten ist, sofern § 1 Abs. 3 keine andere Re
gelung enthält und soweit es sich nicht um Feuerstätten im 
Sinne der Brandenburgischen Bauordnung oder der auf 
Grund der Brandenburgischen Bauordnung erlassenen Ver
ordnungen handelt, 

3.	 für die Überwachung der im Anhang zur Geräte- und Ma
schinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) genannten 
Geräte- und Maschinenarten im Hinblick auf die Einhal
tung der Anforderungen der Betriebsregelungen. 

§ 7 
Zuständigkeit der Polizeibehörden 

Die Polizeibehörden sind zuständig nach § 52 Abs. 1, 2 und 6 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Rahmen der Ver
kehrsüberwachung für die Überwachung nach den auf Grund 
des § 40 Abs. 3 und der §§ 48a und 49 Abs. 2 erlassenen 
Rechtsverordnungen und im Zusammenhang damit die Wahr
nehmung der Befugnisse aus § 52 Abs. 2 und 6 des Bundes-Im
missionsschutzgesetzes. 

§ 8 
Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörden 

Die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen kreis
angehörigen Städte als untere Bauaufsichtsbehörden sind zu
ständig für die Entscheidung über die Erteilung von Ausnah
men vom Bauverbot nach § 5 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm im Benehmen mit dem Landesumweltamt Branden
burg. 

§ 9 
Zuständigkeit der unteren Katastrophenschutzbehörden 

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte als untere Katas
trophenschutzbehörden sind zuständig für die Entgegennahme 
der für die Erstellung der externen Alarm- und Gefahrenab
wehrpläne erforderlichen Informationen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 
der Störfall-Verordnung sowie von Mehrausfertigungen nach 
§ 10 Abs. 2 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV). Im Geneh
migungsverfahren ist neben der unteren Katastrophenschutz
behörde auch die zuständige Genehmigungsbehörde zuständig. 

(2) Die Landkreise und die kreisfreien Städte als untere Katas
trophenschutzbehörde nehmen die Aufgaben nach Absatz 1 als 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. 

§ 10 
Zuständigkeit der Zentralstelle der Länder für 


Sicherheitstechnik


Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik ist nach § 6 
Abs. 2 der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
(32. BImSchV) zuständig für die Mitteilung über die Benen

nung der Stellen nach Artikel 15 Abs. 3 der Richtlinie 
2000/14/EG. 

§ 11 
Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörden 

(1) Die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen kreis
angehörigen Städte als Straßenverkehrsbehörden und der Lan
desbetrieb Straßenwesen, Niederlassung Autobahn sowie die 
Gemeinden als Straßenverkehrsbehörde nach § 5 Abs. 1 des 
Standarderprobungsgesetzes sind zuständig 

1.	 für die Beschränkung oder das Verbot des Kraftfahrzeug
verkehrs nach § 40 Abs. 1 Satz 1 und § 40 Abs. 2 des Bun
des-Immissionsschutzgesetzes, 

2.	 jeweils im Einvernehmen mit dem Landesumweltamt Bran
denburg für die Zulassung von Ausnahmen von Verboten 
oder Beschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs nach § 40 
Abs. 1 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

3.	 für die Erteilung des Einvernehmens für Maßnahmen der 
Luftreinhalte- oder Aktionspläne im Straßenverkehr nach 
§ 47 Abs. 4 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

(2) Die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen kreis
angehörigen Städte sowie die Gemeinden als Straßenverkehrs
behörde nach § 5 Abs. 1 des Standarderprobungsgesetzes neh
men die Aufgaben nach Absatz 1 als Pflichtaufgaben zur Erfül
lung nach Weisung wahr. Die Aufsicht über die in Absatz 1 ge
nannten Aufgaben führt das für Verkehr zuständige Mitglied 
der Landesregierung als oberste Aufsichtsbehörde. 

§ 12 
Zuständigkeit der Landkreise, kreisfreien Städte 

und Großen kreisangehörigen Städte 

(1) Die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen kreis
angehörigen Städte sind als Sonderordnungsbehörden für den 
Vollzug der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsan
lagen (1. BImSchV) zuständig, sofern dort keine andere Rege
lung enthalten ist und § 1 Abs. 3 sowie § 6 Nr. 2 keine anderen 
Regelungen enthalten. 

(2) Die Sonderaufsicht führt das für Immissionsschutz zustän
dige Mitglied der Landesregierung als oberste Immissions
schutzbehörde. 

§ 13 
Zuständigkeit der amtsfreien Gemeinden und der Ämter 

Die amtsfreien Gemeinden und die Ämter sind zuständig 

1.	 für die Weiterleitung der für die Feststellung insbesondere 
der Betroffenheit nach § 47c Abs. 1 des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes notwendigen Daten an das für Immis
sionsschutz zuständige Mitglied der Landesregierung, 

2.	 für die Aufgaben nach § 47d Abs. 1 bis 6 des Bundes-Im
missionsschutzgesetzes (Lärmaktionspläne) im Benehmen 
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mit dem für Immissionsschutz sowie mit dem für Verkehr 
zuständigen Mitglied der Landesregierung. Sofern die Lärm
aktionspläne Maßnahmen vorsehen, deren Kosten der Bund 
oder das Land zu tragen haben, ist das Einvernehmen des 
für Verkehr zuständigen Mitglieds der Landesregierung ein
zuholen. Bezüglich der Aufgaben nach § 47d Abs. 7 in Ver
bindung mit § 47e Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes sind dem für Immissionsschutz zuständigen Mit
glied der Landesregierung die erforderlichen Daten aufbe
reitet zu übermitteln. 

3.	 für die Entgegennahme der ihnen über die unteren Bauauf
sichtsbehörden übersandten Informationen für Entscheidun
gen über die Ansiedlung neuer Tätigkeiten oder Entwicklun
gen in der Nachbarschaft bestehender Betriebsbereiche nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV). 

§ 14 
Allgemeine Überwachungszuständigkeit 

(1) Die Überwachungsaufgaben nach § 52 des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes – einschließlich der Befugnis zu Anord
nungen nach den §§ 17 bis 31 des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes – nehmen die nach den §§ 1 und 3 bis 7 sowie nach 
den §§ 11 und 12 jeweils sachlich und örtlich zuständigen Be
hörden wahr. 

(2) Das Landesamt für Arbeitsschutz, die Ämter, amtsfreien 
Gemeinden und kreisfreien Städte als örtliche Ordnungsbe
hörden, die Landkreise und kreisfreien Städte als untere Was
serbehörden, als untere Katastrophenschutzbehörden und als 
Brandschutzdienststellen und die Ämter und amtsfreien Ge
meinden, soweit sie die Aufgaben der Brandschutzdienststel
len wahrnehmen, überwachen innerhalb der ihnen anderweitig 
zugewiesenen Aufgaben auch Anforderungen der Störfall-Ver
ordnung (12. BImSchV). Darüber hinaus nehmen sie in diesem 
Rahmen ihre Aufgabe als Teil der Überwachungssysteme nach 
§ 16 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) wahr. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 62 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, nach § 19 Nr. 1 bis 3 und 5 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes und nach § 7 des 
Benzinbleigesetzes sind die nach den §§ 1 und 5 bis 7 sowie 
nach den §§ 9, 11 und 12 jeweils sachlich und örtlich zustän
digen Behörden. 

§ 15 
Übergangsregelung, Ermächtigung 

(1) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch 
nicht abgeschlossene Verwaltungsverfahren werden von der Be
hörde, von der sie begonnen wurden, oder, sofern diese nicht 

mehr besteht, von der Behörde, die das Verfahren übernommen 
hat, zu Ende geführt. 

(2) Das Gleiche gilt, wenn die auf dieser Verordnung beruhen
de Zuständigkeit nachträglich geändert wird oder sich auf 
Grund der Änderung anderer Rechtsvorschriften eine Zustän
digkeitsveränderung ergibt; an die Stelle des Zeitpunktes des 
Inkrafttretens dieser Verordnung tritt dann der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungsverordnung oder der im ersten 
Halbsatz genannten anderen Rechtsvorschriften. 

§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Immissionsschutzzuständigkeitsverord
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1997 
(GVBl. II S. 686), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
29. Oktober 2002 (GVBl. II S. 618), außer Kraft. 

Potsdam, den 31. März 2008 

Die Landesregierung

des Landes Brandenburg


Der Ministerpräsident


Matthias Platzeck


Der Minister für Ländliche Entwicklung, 

Umwelt und Verbraucherschutz


Dr. Dietmar Woidke


Die Ministerin für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Familie


Dagmar Ziegler


Der Minister für Wirtschaft


Ulrich Junghanns 


Der Minister des Innern


Jörg Schönbohm 
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Zweite Verordnung zur Änderung 

der Justiz-Zuständigkeitsübertragungsverordnung


Vom 1. April 2008 

Auf Grund 

1.	 des § 16a Abs 3 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Ge
richtsverfassungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 300-1, veröffentlichten bereinigten Fas
sung, der durch Artikel 21 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2850, 2856) eingefügt worden ist, in Verbin
dung mit § 9 Abs. 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 
24. Mai 2004 (GVBl. I S. 186), 

2.	 des § 1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Zahlungsver
kehr mit Gerichten und Justizbehörden vom 22. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3416), 

3.	 des § 19 Abs. 2 Satz 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes 
vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840) 

verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 

In § 1 der Justiz-Zuständigkeitsübertragungsverordnung vom 
28. November 2006 (GVBl. II S. 479), geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 2. Juli 2007 (GVBl. II S. 151), wird nach 
Nummer 56 der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und werden 
folgende Nummern 57, 58 und 59 angefügt: 

„57. Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz: 
die Ermächtigung nach § 16a Abs. 3 Satz 1; 

58. Gesetz über den Zahlungsverkehr mit Gerichten und Justiz
behörden: 
die Ermächtigung nach § 1 Abs. 1 Satz 1; 

59. Rechtsdienstleistungsgesetz:

die Ermächtigung nach § 19 Abs. 2 Satz 1.“


Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 1. April 2008 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 

Verordnung über die Wahl der Dekane 

und Prodekane an der Fachhochschule Lausitz


Vom 9. April 2008 

Auf Grund des § 5a des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juli 2004 (GVBl. I 
S. 394) verordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur auf Antrag der Fachhochschule Lausitz, zu dem der 
Senat angehört worden ist: 

§ 1 
Wahl der Dekane und Prodekane 

Abweichend von § 73 Abs. 1 Satz 1 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes werden die Dekanin oder der Dekan sowie 
die Prodekanin oder der Prodekan auf Vorschlag der Präsiden
tin oder des Präsidenten vom Fachbereichsrat aus dem Kreis 
der dem Fachbereich angehörenden Hochschullehrerinnen oder 
Hochschullehrer gewählt. 

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft 
und am 31. Dezember 2011 außer Kraft. 

Potsdam, den 9. April 2008 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka
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